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„Aber jetzt, mit seiner Tätigkeit für das Ministerkomitee 
für Raumordnung der Bundesregierung hatte Rudolf 
Wurzer die einmalige Gelegenheit, seine Vorstellungen 
über ein Studium der Raumplanung und Raumordnung 
durchzubringen. Es gab in Österreich da auch 
andere interessierte Universitäten. Aber er hatte 
wohl die besseren Kontakte. Und so wurde eine neue 
Studienrichtung ‚Raumplanung und Raumordnung‘ in 
das Bundesgesetz über Technische Studienrichtungen 
vom 12.7.1969 aufgenommen.“
G. SCHIMAK
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EIN LANGER WEG

Hon.-Prof. 
Dipl.-Ing. Dr. 
Gerhard SCHIMAK

1970, die Zeit war reif für die Schaffung einer neuen Studienrichtung. Die 
Raumplanung war in der Mitte des politischen Interesses angekommen. 
Aber es war ein langer Weg bis dahin. 
  Nach dem Zweiten Weltkrieg waren sogar die Begriffe Raumplanung 
und Raumordnung politisch belastet. „Stadtplanung“ und später auch 
„Landesplanung“ waren schon lange gesicherte wissenschaftlich definierte 
Begriffe, aber „Raumordnung“ und damit auch „Raumplanung“ als allge-
meine Überbegriffe alle Arten räumlicher Planung waren in die deutsche 
Sprache offiziell erstmalig 1935 in Nazi-Deutschland eingeführt worden 
durch die Gründung der „Reichsstelle für Raumordnung“, die als „völkische 
Hochziele“ der Raumordnung unter anderem etwa „die Steigerung der Abwehr-
bereitschaft des deutschen Raumes“ oder die „arteigene Zuordnung von Volk und 
Landschaft“ propagiert hatte (Kerrl 1938). Es war also kein Wunder, dass 1946 
der Entwurf für ein „Raumplanungsgesetz“ im Bundesland Steiermark für die 
endgültige Beschlussfassung im Landtag in „Gesetz über die Flächennutzung 
und Bebauung“ umbenannt wurde, weil „das Wort Raumplanung zu viel an die 
Vergangenheit 1938 – 45 erinnert“(Steiermärkischer Landtag 1946).
  Aber auch der Begriff „Planung“ war nach 1945 politisch belastet durch die 
„Planwirtschaft“ der kommunistischen Staaten. So sollte z. B. ein „Oberöster-
reichisches Landesplanungsgesetz“, das 1937 im Landtag eingebracht worden 
war, dessen endgültige Beschlussfassung aber sozusagen in letzter Minute 
durch den Einmarsch der deutschen Truppen am 15. März 1938 verhindert 
wurde, nach 1945 neuerlich im Oberösterreichischen Landtag eingebracht 
werden (Schimak 1980). Das aber scheiterte am Widerstand der Besatzungs-
mächte, wohl der westlichen (Amt der ö. Landesregierung 1976). Gerade in den 
Anfangsjahren der wieder entstandenen Republik gab es ja große Ängste, dass 
Österreich in den kommunistischen Einflussbereich geraten könnte. 
  Aber selbst noch 1971, als der sprachliche Konnex zur „Reichsstelle“ längst 
in Vergessenheit geraten war und das erste Tiroler Raumordnungsgesetz im 
Landtag diskutiert wurde, führte der damalige Landeshauptmann Wallnöfer 
in seiner Rede aus, dass man dieses Gesetz bewusst als „Raumordnungs-
gesetz“ bezeichnet hätte, weil „[…] wir wollen nicht ein Planungsgesetz […] 
beschließen, in dem alle Dinge bis zum letzten fixiert sind, sondern glauben, dass […] 
der Mensch […] mit seinen Begabungen die gebotene Entfaltungsmöglichkeit haben 
muss. Wir wollen möglichst unauffällig ordnend eingreifen“(Tiroler Landtag 1971).
  Widerstand gab es auch von Seiten der Gemeinden und ihrer Interessens-
vertretungen. Es war zwar schon weitgehend klar, dass in den meisten 
Bundesländern als Instrument der örtlichen Planung nur der Bebauungsplan 
existierte und zumindest durch den Flächenwidmungsplan ergänzt werden 
musste. Da gab es unter anderem in einzelnen Bundesländern den etwas 
skurrilen Versuch, dafür den sogenannten „Wirtschaftsplan“ aus dem 
deutschen „Wohnsiedlungsgesetz“ von 1933 einzusetzen (Wurzer 1961). 
Dieses Gesetz war eines der wenigen deutschen Gesetze, das durch die 
Kundmachung der österreichischen Provisorischen Staatsregierung vom 
20.7.1945 nicht aufgehoben wurde, weil es kein diese Materie regelndes 

Forschungsbereich 
Regionalplanung und 
Regionalentwicklung, 
TU Wien

Vizerektor i. R., 
TU Wien
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österreichisches Gesetz aus der Zeit vor 1933 gab. Es galt – der Österreichi-
schen Bundesverfassung entsprechend – als gleichlautendes Landesgesetz in 
allen Bundesländern weiter. Darin war als Planungsinstrument ein 
sogenannter „Wirtschaftsplan“, aus heutiger Sicht eine Art Regionalplan, 
enthalten. Die etwas irreführende Bezeichnung stammte aus der Tätigkeit 
des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk in den 1920er-Jahren. Dieser 
„Wirtschaftsplan“ wurde nun in einigen Bundesländern in Ermangelung 
anderer Rechtsgrundlagen als Flächenwidmungsplan eingesetzt. Dem wurde 
1957 durch eine Entscheidung des Bundes-Verfassungsgerichtshofes ein 
Ende bereitet, der im Wohnsiedlungsgesetz keine ausreichende Rechts-
grundlage für eine Verbindlichkeit dieser Planungen feststellte (Verfas-
sungsgerichtshofes 1957).
  Auch die Versuche einer Arbeitsgemeinschaft österreichischer Landes-
planer, gesetzliche Regelungen für die überörtliche Raumplanung einzu-
führen, stieß auf massiven Widerstand der Gemeinden. Diese 1947 
gegründete Arbeitsgemeinschaft österreichischer Landesplaner (zum 
großen Teil bestehend aus leitenden Beamten der jeweils zuständigen Abtei-
lungen der Landesverwaltungen) befasste sich mit derartigen Vorschlägen, 
sogar mit einem Entwurf für ein Bundes-Raumordnungsgesetz, der aller-
dings keine Rücksicht auf das Verfassungsrecht nahm (Wurzer 1964). Die 
Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft wurde schon nach wenigen Jahren auf 
Druck der Gemeinde-Interessensvertretungen de facto eingestellt.
  Also weiter Stillstand. Der Druck nach sinnvollen gesetzlichen Grundlagen 
für die Raumplanung kam aber dann aus Zwängen der sich entwickelnden 
Realität. Der in den 1950er-Jahren einsetzende wirtschaftliche Aufschwung 
brachte zunehmend Bedarf nach Bauland der verschiedensten Art. Und 
das machte sich zuerst in der amerikanischen Besatzungszone Österreichs 
(Salzburg und Oberösterreich ohne Mühlviertel) bemerkbar. 
  Und so kam es in Salzburg 1953 zu einer Aufforderung des Landtages an 
die Landesregierung, den Entwurf für ein Raumordnungsgesetz vorzulegen 
(Salzburger Landtag 1953). Dieser Entwurf wurde an den Verfassungsge-
richtshof zur Feststellung der Verfassungskonformität übersandt und führte 
dann 1954 zu dem bekannten richtungsweisenden Erkenntnis des VGH in 
Angelegenheiten der Raumplanung (Verfassungsgerichtshof 1954).
  Dieses Salzburger Landesgesetz wurde als erstes Raumordnungsgesetz 
eines österreichischen Bundeslandes am 13.4.1956 beschlossen. Sieht man 
sich die zum Entwurf eingelangten Stellungnahmen an, dann sind auch da 
wieder die Ängste vor wirtschaftlicher Planung spürbar. Denn der Entwurf 
hatte eigentlich ein zweistufiges Planungsinstrumentarium auf überört-
licher Ebene vorgesehen, ein regionales Entwicklungsprogramm und dem 
zugeordnet einen regionalen Entwicklungsplan. Da in den Stellungnahmen 
jedoch die Sorge ausgedrückt wurde, man könnte Raumordnung als 
Wirtschaftsplanung verstehen, wurde das Instrument des Entwicklungspro-
grammes aus der beschlossenen Endfassung entfernt (Salzburger Landtag 
1953). Dass die Entwicklungspläne allein kein legistisch brauchbares 
Instrument waren, hat sich allerdings in der Realität dann rasch gezeigt 
(Moser 1973).
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Jedoch das Gesetz selbst und das damit ausgelöste VGH-Erkenntnis waren 
natürlich ein erstmaliger Durchbruch. Es dauerte dann immerhin noch drei 
Jahre, bis in Kärnten 1959 ein Landesplanungsgesetz geschaffen wurde, das 
alle wesentlichen Inhalte wie die in den Folgejahren entstandenen gesetz-
lichen Regelungen in den anderen Bundesländern enthielt.
  Der große Durchbruch hinsichtlich der Schaffung gesetzlicher Grund-
lagen für die Raumplanung erfolgte jedoch etwa ab der Mitte der 1960er-
Jahre. In diesem Zeitraum entstanden faktisch in allen Bundesländern, 
die derartige gesetzliche Regelungen noch nicht hatten, Entwürfe für 
Raumordnungs- bzw. Raumplanungsgesetze und wurden in den Folgejahren 
beschlossen (Schimak 1984). Dahinter stand das Faktum, dass die Bundes-
regierung die Thematik der Bundesraumordnung in ihre Regierungserklä-
rungen von 1964 (in einer ÖVP-SPÖ Koalition) und 1966 (in einer ÖVP-Allein-
regierung) aufgenommen hatte. Dafür wurde bereits 1965 auf Antrag des 
damaligen Landwirtschaftsministers Karl Schleinzer ein eigenes Minister-
komitee für Raumordnung eingesetzt hatte (Wurzer 1968). Damit war die 
Thematik der Raumordnung nunmehr auf der politischen Ebene des Bundes 
angekommen. Die Bundesländer waren nun unter Druck, Landes-Raumord-
nungsgesetze zu schaffen. Und nicht zu unterschätzen ist das Faktum, dass 
diese Aktivitäten von einer ÖVP-dominierten Bundesregierung stammten. 
Damit wurde sicherlich manchem Bundesland auch die Angst genommen, 
bei Raumplanung könnte es sich um versteckte Wirtschaftsplanung handeln.
  Und man darf dabei auch die Rolle einiger Persönlichkeiten nicht 
übersehen. Die damalige Bundesregierung stand von 1964 bis 1970 unter der 
Leitung von Bundeskanzler Josef Klaus. Und es ist natürlich kein Zufall, dass 
ausgerechnet dieser Josef Klaus von 1949 bis 1961, bis er als Finanzminister 
in die Bundesregierung berufen wurde, in Salzburg als Landeshauptmann 
die Salzburger Landesregierung geleitet hatte. Also in jenen Jahren, in denen 
der ganze langwierige Prozess ablief, der zur Entstehung des ersten öster-
reichischen Raumordnungsgesetzes eines Bundeslandes, des Salzburger 
Raumordnungsgesetzes, führte. Klaus war mit der Materie „Raumordnung“ 
schon lange vertraut. 
  Dieses zuvor erwähnte Ministerkomitee sollte nun Leitlinien für die 
Gesamtgestaltung des Bundesgebietes erarbeiten und beauftrage 1966 die 
Erstellung eines umfassenden Gutachtens, dessen Rohfassung 1968 vorgelegt 
wurde. Wesentliche Teile des Gutachtens wurden 1970 als „Strukturanalyse 
des österreichischen Bundesgebietes“ (ÖGR 1970) publiziert. Ergebnisse flossen 
auch in die ebenfalls Anfang 1970 erstellte Publikation der Bundesregierung 
„Raumordnung für Österreich“ (Bundeskanzleramt 1969) ein. Sie enthielt 
Leitlinien für die Raumordnung sowie ein Aktionsprogramm der Bundesre-
gierung, in dem auch schon die Schaffung einer Raumordnungskonferenz von 
Bund, Ländern und Gemeinden gefordert wurde. Mit der Koordination dieser 
Arbeit von insgesamt 41 Experten aus allen nur denkbaren raumordnungsre-
levanten Fachgebieten für dieses Gutachten wurde Rudolf Wurzer beauftragt. 
Rudolf Wurzer war von 1948 bis zu seiner Berufung als Universitätsprofessor 
an der Technischen Universität Wien 1959 Leiter der Landesplanungsstelle 
für Kärnten. Er war auch in der zuvor erwähnten Arbeitsgemeinschaft öster-
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reichischer Landesplaner engagiert, 1954 Mitgründer der „Österreichischen 
Gesellschaft zur Förderung von Landesforschung und Landesplanung“ und 
legte bereits kurze Zeit nach seinem Amtsantritt an der TU Wien Vorschläge für 
die Ausbildung von Raumplanern in Form eines zusätzlichen zweisemestrigen 
Seminars vor (Wurzer 1960), begründet mit einer Bedarfsschätzung, die sich 
weitgehend auf den Bedarf von entsprechenden Fachkräften im öffentlichen 
Bereich bezog. Neben dem zeitweise abgehaltenen Seminar gab es zwar nur eine 
eher geringe Ausweitung von raumplanerischen Lehrveranstaltungen, jedoch 
konnte er den Architektur-Studierenden im Übungsgegenstand „Entwerfen“ 
eine sehr praxisbezogene Erstellung von Flächenwidmungsplänen, manchmal 
auch unter Einbeziehung von überörtlichen Aspekten anbieten. Genug an 
raumplanerischer Ausbildung war das aber bei weitem noch nicht.
  Aber jetzt, mit seiner Tätigkeit für das Ministerkomitee für Raumordnung 
der Bundesregierung hatte er die einmalige Gelegenheit, seine Vorstellungen 
über ein Studium der Raumplanung und Raumordnung durchzubringen. 
Es gab in Österreich da auch andere interessierte Universitäten. Aber er 
hatte wohl die besseren Kontakte. Und so wurde eine neue Studienrichtung 
„Raumplanung und Raumordnung“ in das Bundesgesetz über Technische 
Studienrichtungen vom 12.7.1969 aufgenommen. Dieses Gesetz enthielt 
außerdem erstmalig die Einrichtung von drittelparitätischen Studienkom-
missionen zur Beschlussfassung von Studienplänen – damals ein erster 
Probelauf nur an Technischen Universitäten und von Teilen der Professoren-
schaft massiv abgelehnt. 
  Rudolf Wurzer, zu diesem Zeitpunkt Rektor der Technischen Universität 
Wien, richtete sofort eine derartige Studienkommission ein, die bis Sommer 
1970 einen Studienplan für ein „Aufbaustudium“ (nur 2. Studienabschnitt) 
ausarbeitete. Ein Vollstudium von Anfang an – allerdings damals schon für 
die Zukunft geplant – wäre organisatorisch und finanziell nicht machbar 
gewesen. So waren nun nur Absolvent*innen eines ersten Studienabschnittes 
aus ausgewählten Studienrichtungen zum „Aufbaustudium“ zugelassen. Der 
Studienplan war fertig, aber es fehlte noch die vom Ministerium zu erlassende 
Studienordnung als Voraussetzung für eine gültige Beschlussfassung des 
Studienplanes. Das war nicht ganz abzusehen und dauerte dann tatsächlich 
fast zwei Jahre. Außerdem brachte der 1970 erfolgte Wechsel von einer ÖVP- 
zu einer SPÖ-Alleinregierung neue politische Unabwägbarkeiten. Es galt also 
rasch zu handeln und nun Nägel mit Köpfen zu machen. Der „Nagel“ war das 
- gesetzlich mögliche - sogenannte „Studium irregulare“, nach dem jede*r 
Studierende grundsätzlich das Recht hatte, für sich ein individuelles Studium 
zu gestalten und dieses nach Genehmigung durch die Universität auch dort 
zu studieren. Also reichten alle Anfänger*innen dieses neuen Studiums 
einzeln ihr „Studium irregulare“, gleichlautend nach dem (offiziell noch nicht 
beschlossenen) Studienplan ein, das dann von der Universität mit individu-
ellen Bescheiden genehmigt wurde. So konnte mit 1.10.1970 – erstmalig in 
Österreich – ein Studium der Raumplanung und Raumordnung mit immerhin 
fast 40 Studierenden begonnen werden.
  Ein langer Weg war zu seinem Ende gekommen und hat zu einem neuen 
Anfang geführt.
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